
  

 
 

Umweltpolitik  
 
 

Um diese Ziele zu erreichen, verpflichtet sich die Unternehmungsleitung dazu:  
 

• von internen und externen fachlichen Ratschlӓgen Gebrauch zu machen, um periodisch die Anwendung der 
geltenden Gesetze und Vorschriften zu überwachen und diese mit den von den zustӓndigen Stellen durchgeführten 
systematischen Bewertungen zu integrieren, um Ereignisrisiken und Anzeigen/Strafen seitens der zustӓndigen 
Stellen einzuschrӓnken;  

• die Information und Schulung des gesamten Personals hinsichtlich der Umwelt zu fӧrdern im Hinblick auf die 
jeweiligen Tӓtigkeiten und auf die vorliegende Politik, mit dem Ziel, das Personal in Verhütungs- und 
Umweltschutzmaßnahmen für sich und die anderen miteinzubeziehen;  

• die Bestimmungen der Umwelt- und Sicherheitsgesetze einzuhalten; 

• rationelle und konservierende Verwendung der Energie zu garantieren;  

• unkontrollierte Emissionen in Boden und Luft zu verhüten;  

• Brandgefahr zu verhüten;  

• Das Einhalten der Grenzwerte für Emissionen in die Luft zu garantieren;  

• Information und Schulung des gesamten Personals zu fӧrdern, mit dem Ziel, den Verbrauch der natürlichen 

Ressourcen zu reduzieren;  

• Das Abfallmanagement zu verbessern durch Einhalten der Mülltrennkriterien, um die Mülltrennung durch 

Wiederverwertung und/oder Recycling statt Entsorgung zu fӧrdern;  

• Die für die Produktionsprozesse erforderlichen natürlichen Ressourcen wie Energie und Wasser durch das Fӧrdern 

von Verbrauchsreduzierungsmaßnahmen wirksam einzusetzen;  

• Die ausführenden Unternehmen miteinzubeziehen und zu einer korrekten Führung dieser Aspekte zu stimulieren 

durch Organisation von periodisch stattfindenden Besprechungen, auf denen die signifikanten Aspekte mit 

mӧglicher Umweltbelastung  wӓhrend der Bauarbeiten erkannt und  Vorgehen/Hilfsmittel zu deren Verhütung oder 

Einschrӓnkung ermittelt werden; die Umsetzung derselben ist periodisch zu kontrollieren und die Ergebnisse sind 

mit den ausführenden Unternehmen auszuwerten.  

 
Um die oben dargelegten Ziele zu erreichen, verpflichtet sich die Unternehmensleitung dazu, angemessene 
Ressourcen im Sinne von Ausstattung, Maschinen, Personal und Schulung auf allen Ebenen zur Verfügung zu stellen.   


